
Sanierung vorSanierung vor
ZerschlagungZerschlagung

Das reformierte Insolvenzrecht inDas reformierte Insolvenzrecht in
Politik und PraxisPolitik und Praxis



A. Baustelle InsolvenzrechtA. Baustelle Insolvenzrecht

Nach 15-jNach 15-jäähriger Diskussion wurde 1994hriger Diskussion wurde 1994
in Deutschland die Insolvenzordnungin Deutschland die Insolvenzordnung
verabschiedet, die zum 01.01.1999 inverabschiedet, die zum 01.01.1999 in
Kraft trat und seither bereits mehrfachKraft trat und seither bereits mehrfach
substantiell versubstantiell veräändert wurde. Eine weiterendert wurde. Eine weitere
GesetzesGesetzesäänderung befindet sich innderung befindet sich in
Vorbereitung.Vorbereitung.



Dies zeigt:Dies zeigt:

die vermeintliche Jahrhundertreformdie vermeintliche Jahrhundertreform
prprääsentiert sich als stsentiert sich als stäändige Baustellendige Baustelle



B. Schwerpunkte der ReformB. Schwerpunkte der Reform

Die wichtigsten VerfahrensgrundsDie wichtigsten Verfahrensgrundsäätze sind:tze sind:



1.1. Gleichrangigkeit der Verfahrensziele:Gleichrangigkeit der Verfahrensziele:
Liquidation-, Liquidation-, üübertragende Sanierung,bertragende Sanierung,
ReorganisationReorganisation

2.2. FrFrüühzeitige Verfahrenseinleitung undhzeitige Verfahrenseinleitung und
erleichterte Verfahrensererleichterte Verfahrenserööffnungffnung

3.3. Erleichterte und teils verpflichtendeErleichterte und teils verpflichtende
UnternehmensfortfUnternehmensfortfüührunghrung



4.4. StStäärkung der Glrkung der Glääubigerautonomie. Dieubigerautonomie. Die
GlGlääubiger entscheiden in der erstenubiger entscheiden in der ersten
GlGlääubigerversammlung, welches Ver-ubigerversammlung, welches Ver-
fahrenszielfahrensziel realisiert wird ( realisiert wird (§§ 157  157 InsOInsO))
und in welcher Art und  Weise.und in welcher Art und  Weise.

5.5. Abbau der Privilegien durch BeseitigungAbbau der Privilegien durch Beseitigung
der Vorrechte zur Gewder Vorrechte zur Gewäährleistung vonhrleistung von
VerteilungsgerechtigkeitVerteilungsgerechtigkeit



6.6. Deregulierung durch neue Instrumente:Deregulierung durch neue Instrumente:
Insolvenzplan (Insolvenzplan (§§§§ 218 ff.  218 ff. InsOInsO) und) und
Eigenverwaltung (Eigenverwaltung (§§§§ 270 ff.  270 ff. InsOInsO))

7.7. Restschuldbefreiung fRestschuldbefreiung füür redliche Schuldnerr redliche Schuldner
      (      (§§§§ 286 bis 302  286 bis 302 InsOInsO))

6.6. Stundungsmodell fStundungsmodell füür einkommens- undr einkommens- und
vermvermöögenslose Schuldner, um den Zuganggenslose Schuldner, um den Zugang
zum Insolvenzverfahren zu ermzum Insolvenzverfahren zu ermööglichenglichen

     (     (§§ 4 a  4 a –– d  d InsOInsO))



9.9. Masseanreicherung durch VerschMasseanreicherung durch Verschäärfungrfung
der Anfechtungsvorschriften undder Anfechtungsvorschriften und
RRüückschlagsperre (ckschlagsperre (§§§§ 88, 129 ff.  88, 129 ff. InsOInsO))

10.10. Insolvenzarbeitsrecht erleichtert Insolvenzarbeitsrecht erleichtert Be-Be-
triebstriebsäänderungennderungen und Unternehmens- und Unternehmens-
verkverkääufeufe



C. Die GrundsC. Die Grundsäätze im einzelnentze im einzelnen

1.1. Gleichrangigkeit der VerfahrenszieleGleichrangigkeit der Verfahrensziele

- - LiquidationLiquidation
- - üübertragende Sanierungbertragende Sanierung
-- ReorganisationReorganisation

Aber:Aber: Alle Verfahrensziele sind an dem prim Alle Verfahrensziele sind an dem primäärenren
Verfahrenszweck, der gemeinschaftlichenVerfahrenszweck, der gemeinschaftlichen
GlGlääubigerbefriedigung auszurichten (ubigerbefriedigung auszurichten (§§ 1  1 InsOInsO))



2.2. FrFrüühzeitige Verfahrenseinleitung undhzeitige Verfahrenseinleitung und
erleichterte Verfahrensererleichterte Verfahrenserööffnungffnung

- neuer Insolvenzgrund:- neuer Insolvenzgrund:
  drohende Zahlungsunf  drohende Zahlungsunfäähigkeithigkeit
  (  (§§ 18  18 InsOInsO))
- Er- Erööffnung erfolgt bereits bei Deckungffnung erfolgt bereits bei Deckung

der Verfahrenskosten (der Verfahrenskosten (§§ 26  26 InsOInsO))



3.3. Sicherung des Status Quo:Sicherung des Status Quo:
Das ErDas Erööffnungsverfahrenffnungsverfahren

- Bestellung eines vorl- Bestellung eines vorlääufigen Insolvenz-ufigen Insolvenz-
verwaltersverwalters ( (§§ 21 Abs. 2 Nr. 1  21 Abs. 2 Nr. 1 InsOInsO))

- Anordnung eines allgemeinen - Anordnung eines allgemeinen VerfVerfüü--
gungsverbotesgungsverbotes ( (§§ 21 Abs. 2 Nr. 1  21 Abs. 2 Nr. 1 InsOInsO))



- - Anordnung, daAnordnung, daßß Verf Verfüügungen des gungen des 
Schuldners nur mit Zustimmung des Schuldners nur mit Zustimmung des 
vorlvorlääufigen Insolvenzverwalters wirk-ufigen Insolvenzverwalters wirk-

samsam sind ( sind (§§ 21 Abs. 2 Nr. 1, 2. Alt. 21 Abs. 2 Nr. 1, 2. Alt.
InsOInsO))

- - Eine Kombination von VerfEine Kombination von Verfüügungsver-gungsver-
bot und Zustimmungsvorbehalt (be-bot und Zustimmungsvorbehalt (be-
sonderessonderes Verf Verfüügungsverbot und be-gungsverbot und be-
stimmte Einzelermstimmte Einzelermäächtigungen) (chtigungen) (§§ 22 22
Abs. 2 Abs. 2 InsOInsO))



-- Allgemeines VollstreckungsverbotAllgemeines Vollstreckungsverbot
((§§ 21 Abs. 2 Nr. 3  21 Abs. 2 Nr. 3 InsOInsO))

-- VorlVorlääufige Postsperreufige Postsperre
((§§ 21 Abs. 2 Nr. 4  21 Abs. 2 Nr. 4 InsOInsO))

Die Regelanordnung (mehr als 90 %) bestehtDie Regelanordnung (mehr als 90 %) besteht
aus der Kombination von vorlaus der Kombination von vorlääufiger Insolvenz-ufiger Insolvenz-
verwaltungverwaltung, allgemeinem , allgemeinem Zustimmungsvorbe-Zustimmungsvorbe-
halt und Vollstreckungsverbothalt und Vollstreckungsverbot



Das vom Reformgesetzgeber ursprDas vom Reformgesetzgeber ursprüünglichnglich
als Regelfall gedachte allgemeine als Regelfall gedachte allgemeine VerfVerfüü--
gungsverbotgungsverbot wurde zum Stiefkind der Re- wurde zum Stiefkind der Re-
form. Damit geht ein wesentliches Reform-form. Damit geht ein wesentliches Reform-
ziel ziel –– verpflichtende Unternehmensfort- verpflichtende Unternehmensfort-
ffüührunghrung im Er im Erööffnungsverfahren - ins Leere.ffnungsverfahren - ins Leere.



4. St4. Stäärkung der Glrkung der Glääubigerautonomieubigerautonomie

  Die Gl  Die Glääubiger entscheiden in der erstenubiger entscheiden in der ersten
  Gl  Glääubigerversammlung, welches ubigerversammlung, welches Verfah-Verfah-
    renszielrensziel realisiert wird und in welcher Art realisiert wird und in welcher Art
  und Weise (  und Weise (§§ 157  157 InsOInsO).).



5. Abbau der Privilegien durch Beseitigung der5. Abbau der Privilegien durch Beseitigung der
 Vorrechte und Einbindung der Sonderechts- Vorrechte und Einbindung der Sonderechts-
 gl glääubigerubiger

- Der Insolvenzverwalter kann Aussonderung- Der Insolvenzverwalter kann Aussonderung
  verhindern (  verhindern (§§§§ 103, 107  103, 107 InsOInsO))
- Der Insolvenzverwalter kann Gegenst- Der Insolvenzverwalter kann Gegenstäände mitnde mit
  Absonderungsrechten nutzen und verwerten  Absonderungsrechten nutzen und verwerten

     (     (§§§§ 165 ff.  165 ff. InsOInsO))
- Ausnahmeprivileg: Sozialplananspr- Ausnahmeprivileg: Sozialplanansprüüche alsche als

     Masseverbindlichkeiten (     Masseverbindlichkeiten (§§ 123  123 InsOInsO))



6. Deregulierung durch neue Instrumente6. Deregulierung durch neue Instrumente

 - Insolvenzplan ( - Insolvenzplan (§§§§ 218 ff.  218 ff. InsOInsO))
 - Eigenverwaltung ( - Eigenverwaltung (§§§§ 270 ff.  270 ff. InsOInsO))
 - Kombination von Insolvenzplan und - Kombination von Insolvenzplan und
   Eigenverwaltung       Eigenverwaltung    



7. Restschuldbefreiung f7. Restschuldbefreiung füür redlicher redliche
 Schuldner ( Schuldner (§§§§ 286  286 –– 302  302 InsOInsO))

 - eingeschr - eingeschräänkte Versagungsgrnkte Versagungsgrüündende
   (   (§§ 290  290 InsOInsO))
 - gesteigerte Mitwirkungspflichten des - gesteigerte Mitwirkungspflichten des
   Schuldners im Verfahren und w   Schuldners im Verfahren und wäährendhrend
   der Wohlverhaltsphase (Regel 6 Jahre)   der Wohlverhaltsphase (Regel 6 Jahre)
 - Sanierung privater Haushalte und Wieder- - Sanierung privater Haushalte und Wieder-
      eingliederungeingliederung  üüberschuldeter berschuldeter Privatper-Privatper-
      sonensonen in den Markt in den Markt



8. Stundungsmodel f8. Stundungsmodel füür einkommens- undr einkommens- und
 verm vermöögenslose Schuldnergenslose Schuldner

 - erleichterter Verfahrenszugang - erleichterter Verfahrenszugang
   auch f   auch füür vr vööllig mittellose Schuldnerllig mittellose Schuldner
 - sozialpolitische Wohltat oder Anstiftung - sozialpolitische Wohltat oder Anstiftung

      zum Schulden machen      zum Schulden machen



9. Masseanreicherung durch Versch9. Masseanreicherung durch Verschäärfungrfung
 des Anfechtungsrechtes des Anfechtungsrechtes

 - R - Rüückschlagsperre (ckschlagsperre (§§ 88  88 InsOInsO))
 - Erweiterung des Anfechtungszeitraumes - Erweiterung des Anfechtungszeitraumes
 - Zahlungsunf - Zahlungsunfäähigkeit als Anknhigkeit als Anknüüpfungs-pfungs-
      tatbestandtatbestand
 - Beweiserleichterungen - Beweiserleichterungen
 - Erleichterte Anfechtung von Insidergesch - Erleichterte Anfechtung von Insidergeschääftenften
   (   (§§ 138  138 InsOInsO))



10. Sanierungsf10. Sanierungsföördernde Wirkung desrdernde Wirkung des
 Insolvenzarbeitsrechts Insolvenzarbeitsrechts

 -  K -  Küündigungserleichterung im erndigungserleichterung im erööffne-ffne-
  ten Insolvenzverfahren  ten Insolvenzverfahren

    (    (§§ 123 ff.  123 ff. InsOInsO))
 -  Insolvenzgeldvorfinanzierung gesetz- -  Insolvenzgeldvorfinanzierung gesetz-

    lichlich geregelt ( geregelt (§§ 188 Abs. 4 SGB III) 188 Abs. 4 SGB III)
 -  Entsch -  Entschäärfung des rfung des §§ 613 a BGB 613 a BGB



 Sonstiges Sonstiges

 -  - Unrentable BetriebsfortfUnrentable Betriebsfortfüührungenhrungen
      sind in Grenzen zulsind in Grenzen zuläässig, sofern keinessig, sofern keine

erhebliche Vermerhebliche Vermöögensminderunggensminderung
eintritt (eintritt (§§ 22 Abs. 1 Nr. 2,  22 Abs. 1 Nr. 2, §§ 158 Abs. 158 Abs.
2 2 InsOInsO))


